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12.470 Pa.Iv. Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die 
zu Hause gepflegt werden. 
Vernehmlassungsantwort Spitex Verband Schweiz 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung, an welcher wir uns gerne beteiligen. 

Als nationaler Dachverband der Schweizer Non-Profit-Spitex vertreten wir die Interessen der 
Spitex-Verbände aller Kantone und der rund 560 lokalen gemeinnützigen Spitex-
Organisationen. Jährlich werden insgesamt etwa 3‘800 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre 
durch die Non-Profit-Spitex gepflegt. 

Unsere 13 spezialisierten Kinderspitex-Organisationen pflegen jährlich gut 1‘500 Kinder und 
Jugendliche bis 20 Jahre und leisten jährlich ca. 163‘400 Pflegestunden. Etwa 85% dieser 
Stunden werden durch die IV finanziert, die Kosten der restlichen Pflegestunden werden durch 
Krankenversicherer und weitere Kostenträger getragen.   

 

Stellungnahme zur Vorlage 
Der Spitex Verband Schweiz begrüsst, dass Familien mit schwerkranken oder schwerbehinder-
ten Kindern, die zu Hause gepflegt werden, besser unterstützt und mehr entlastet werden sol-
len. 
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Art. 42ter, Absatz 3 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung, also die Anhebung des Betrags für den Intensiv-
pflegezugschlag und ziehen den Minderheitenantrag vor, weil er den betroffenen Familien mehr 
Möglichkeiten zur Entlastung bringt als der Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Die Erfahrun-
gen der Kinderspitex-Organisationen zeigen, dass die betroffenen Familien an die Grenzen der 
Belastbarkeit kommen.  

Art. 42sexies, Absatz 1, Buchstabe a 

Wir begrüssen es, dass der IPZ nicht mehr vom Assistenzbeitrag abgezogen werden soll. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen Ihnen für Rück-
fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 
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